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Die Open Data Checkliste wird durch dieses Begleitdokument ergänzt. Die Dokumente richten sich an geodatenhaltende Stellen, die ihre Geodaten als Open Data bereitstellen möchten. Das Begleitdokument beschreibt grundlegende Entscheidungspunkte für die Bereitstellung von Open Data in der GDI-DE. Die Checkliste dient den geodatenhaltenden Stellen zur Prüfung ihrer Daten vor der Veröffentlichung. Das Dokument ist eine Empfehlung. 
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[bookmark: _Toc160103429]Einleitung
Verordnungen zu EU Richtlinien verpflichten die geodatenhaltenden Stellen zunehmend zur Bereitstellung ihrer Daten als Open Data (vgl. Durchführungsverordnung zu hochwertigen Datensättzen (HVD) [Quelle1]) und auch die Bundesregierung verfolgt eine Open-Data-Strategie [Quelle2]. Zur offenen Bereitstellung gehören technische Voraussetzungen wie ein uneingeschränkter Zugang zu Daten in maschinenlesbaren Formaten , sowie die Verwendung rechtliche Voraussetzung einer offenen Lizenz oder die Berechtigung zur Gemeinfreiheit für die bereitgestellten Daten. 	Comment by Autor: Es gibt Rahmenrichtlinien und Verordnungen. Verordnungen verpflichten datenhaltende Stellen. Rahmenrichtlinien müssen zuerst in nationales Recht umgesetzt werden. Das nationale Recht verpflichtet dann die datenhaltenden Stellen.
Auch inInnerhalb der GDI-DE soll Open Data gefördert werden. Ziel ist, dass möglichst viele Geodatensätze, die über den Geodatenkatalog.de GDI-DE auffindbar sind, für die Nutzenden als Open Data angeboten werdenanzubieten. Um dies zu unterstützen wurde die Maßnahme „A4.5 Erstellung einer Checkliste zur Veröffentlichung von Geodaten als Open Data“ vom Lenkungsgremium GDI-DEG (LG) im Rahmen des Architekturmaßnahmenplans beschlossen. Ergebnis der Maßnahme ist eine Checkliste für geodatenhaltenden Stellen, die zeigt, wie Sie ihre DatenGeodaten in der GDI-DE auch als Open Data bereitstellen werden können. Die Checkliste richtet sich dabei an geodatenhaltende Stellen, die ihre Geodaten als Open Data bereitstellen möchten.  Die Checkliste richtet sich dabei an Entscheidungsträger, Datenanbietende und Fachverantwortliche, die mit der Veröffentlichung von Geodaten in der GDI-DE als Open Data betraut sind. 	Comment by Autor: Auf dem Deckblatt steht schlicht „richtet sich an geodatenhaltende Stellen“	Comment by Autor: Entscheidungsträger rausgenommen
Eine der Herausforderungen bei der Erstellung der Checkliste sind die unterschiedlichen Ziele von Open Data und GDI-DE: Open Data fokussiert die möglichst uneingeschränkte Nutzung, während die GDI-DE die technische und inhaltliche Interoperabilität anstrebt. Hierdurch ergeben sich Widersprüche.. Auch die Übertragung von nicht geodatenspezifischen Empfehlungen der Open Knowledge Foundation in die GDI-DE ist nicht immer eins zu eins möglich. Die Checkliste vereint:	Comment by Autor: Das kann ich nicht bestätigen. Auch die GDI wirbt für offene Lizenzen. Die GDI-Dienste sind maschinenlesbar. Bitte streichen.-

	Comment by Autor: Wir haben sehr lange im AK darüber diskutiert. Die Vorgaben der GDI-DE werden in der Open Data Praxis als einschränkend empfunden, z.B.  Bereitstellung als csv oder shp Dateien.	Comment by Autor: Interoperabilität ist auch ein FAIR-Prinzip (s. u.)	Comment by Autor: Ja, aber nicht alle Open Data folgen den FAIR prinzipien	Comment by Autor: Ich sehe darin keinen Widerspruch, eher Mehrwerte für beide Seiten.	Comment by Autor: Wir haben sehr lange im AK darüber diskutiert. Die Vorgaben der GDI-DE werden in der Open Data Praxis als einschränkend empfunden, z.B.  Bereitstellung als csv oder shp Dateien.
	Comment by Autor: Widersprüche kann ich nicht erkennen. Bitte streichen	Comment by Autor: Wir haben sehr lange im AK darüber diskutiert. Die Vorgaben der GDI-DE werden in der Open Data Praxis als einschränkend empfunden, z.B.  Bereitstellung als csv oder shp Dateien.	Comment by Autor: Eigentlich überhaupt nicht! Die GDI fordert ja die freie Zugänglichkeit, von daher werden durch die OpenData-Initiative quasi offene Türen eingelaufen. Einzelne datenhaltende Stellen, die mit Daten immer Geld verdient haben, die haben sich in der Tat gesträubt. Aber das ist auch der einzige Widerspruch. Abgesehen davon muss natürlich die Kritische Infrastruktur berücksichtigt werden, aber deren Daten sind gemäß Artikel 13 der INSPIRE Richtlinie ohnehin geschützt.
Aus meiner Sicht sollte der Satz gestrichen werden. Ich kenne keine Kst. eines Bundeslandes, die sich dagegen je gesträubt hat. Es waren seit je her vorrangig die Landesvermessungsämter, die kein OpenData akzeptieren wollten, da dadurch eine Einnahmequelle wegbricht.	Comment by Autor: Wir haben sehr lange im AK darüber diskutiert. Die Vorgaben der GDI-DE werden in der Open Data Praxis als einschränkend empfunden, z.B.  Bereitstellung als csv oder shp Dateien. Die Kontaktstellen wehren sich nicht gegen Open Data, aber Open Data Verfechter wehren sich gegen GDI-DE Vorgaben. 
1. Verpflichtungen durch Vorgaben der GDI-DE, die für die Bereitstellung von Geodaten immer gelten (auch wenn es nicht um Open Data geht)	Comment by Autor: Handelt es sich nicht grundsätzlich um Empfehlungen, ob i. R. GDI-DE oder speziell Open Data (siehe Deckblatt)? Verpflichtungen bedürfen gesetzlichen Grundlagen, die offensichtlich explizit ausgenommen in der Betrachtung sind (siehe hierzu letzter Absatz zu Gesetzes-Bezug a. d. Seite). 
	Comment by Autor: Wir haben uns hier am Wortlaut des Dokuments „Konventionen zu Metadaten“ orientiert
2. Verpflichtungen und Empfehlungen der GDI-DE für die Bereitstellung von Geodaten spezifisch für Open Data (v.a. in Bezug auf Metadaten), um die Daten in den Open Data Katalogen durch Harvesting auffindbar zu machen
3. (nicht Nicht geodatenspezifische) Empfehlungen aus den Prinzipien der Open Knowledge Foundation
Um Interoperabilität im Open-Data-Bereich Open Data Bereich der GDI-DE zu fördern sind manche Angaben in der Checkliste als verpflichtend für die Bereitstellung in der der GDI-DE einzuhalten, während andere Angaben Empfehlungen für die Bereitstellung von Open Data sind. Damit wird erreicht, dass die Standards und Empfehlungen der GDI-DE, die die Qualität der Geodaten erhöhen und damit Qualitätsstandards für z.B. Metadaten und Interoperabilität sindQualitätsmerkmale aus den Konzepten der GDI-DE, in die Open Data Welt übertragen wirdwerden. 	Comment by Autor: Was hat die GDI-DE für Qualitätsmerkmale? Sind damit bestimmte Aussagen in den Metadaten gemeint? Mir fällt da auf Anhieb nichts ein, was gemeint sein könnte. Ich verstehe den Satz, kann ihn aber nicht gedanklich mit Inhalt füllen.	Comment by Autor: Es ist gemeint, dass die Standards und Empfehlungen der GDI-DE die Qualität der Geodaten erhöhen und damit Qualitätsstandards für z.B. Metadaten und Interoperabilität in die Open Data Community getragen werden. 	Comment by Autor: Was ist gemeint? Die Anforderungen?	Comment by Autor: Es ist gemeint, dass die Standards und Empfehlungen der GDI-DE die Qualität der Geodaten erhöhen und damit Qualitätsstandards für z.B. Metadaten und Interoperabilität in die Open Data Community getragen werden. 

Die Checkliste prüft berücksichtigt keine Spezialanforderungen wie sie seitens HVD und INSPIRE gestellt werden. Auch die Prüfung der gesetzlichen Landesvorgaben bzw. der gesetzlichen Bereitstellungsverpflichtung obliegt weiterhin den geodatenhaltenden Stellen. 	Comment by Autor: Kommentar Daniela: Aus meiner Sicht würde es aber dennoch Sinn machen, zumindest die Anforderungen der GDI-DE an die Kennzeichnung von HVD in den Metadaten in die Checkliste mit aufzunehmen (Verprflichtend für die Bereitstellung von HVD in der GDI-DE o. ä.), da hier ein klarer Open-Data-Bezug besteht und die Auffindbarkeit in den Open-Data-Portalen verbessert wird.	Comment by Autor: Fortschreibung des Dokuments
Die konkreten Vorgaben und Empfehlungen zur Veröffentlichung von Open Data in der GDI-DE für Metadaten, Lizenzen, DatenformateDatenformaten und,  Schnittstellen, und Publikation der Daten, können anhand der Checkliste geprüft werden. Die verpflichtenden Angaben sind nötig für die Auffindbarkeit Ihrer der Daten in der GDI-DE und Open Data Portalen und für die Nutzung als Open Data. Sofern Sie Empfehlungen nicht erfüllen werden, sind das Anhaltspunkte, wie Sie Ihredie Bereitstellung  als Open Data noch verbessertn können.werden kann. 
[bookmark: _Toc160103430](Nicht geodatenspezifische) Open Data Prinzipien 
Bei der Bereitstellung von Geodaten haben sich die Prinzipien der Open Knowledge Foundation etabliert und bewährt. Die zehn Prinzipien sind in den Empfehlungen der Open Knowledge Foundation [Quelle3], der Sunlight Foundation [Quelle4] sowie die der Bertelsmann Stiftung [Quelle5] detailliert beschrieben. In der Wissenschaft werden die FAIR-Prinzipien als Leitlinien für die Beschreibung, Speicherung und Veröffentlichung wissenschaftlicher Daten verwendet [Quelle6]. FAIR steht für: 
Findable – Auffindbar
Accessible – Zugänglich 
Interoperable – Interoperabel 
Reusable – Wiederverwendbar. 
In der die Checkliste sind die Open Data und Fair FAIR-Prinzipien als „Empfehlungen für die Open Data Bereitstellung“ miteingegangenenthalten. 
[bookmark: _Toc160103431][bookmark: _Hlk152757056]Vorgaben und Funktionsweise zur Bereitstellung
[bookmark: _Hlk176771476]Das Prüfschema des Bundesverwaltungsamtes für die Identifizierung von möglichen Open Data Daten kann zur schnellen Vorprüfung der Daten auf Open-Data -Tauglichkeit Open-Data Tauglichkeit verwendet werden [Quelle7]. 
Die Beschreibung von Geodaten und den Zugangsmöglichkeiten zu diesen Daten erfolgt in der GDI-DE und Europa über Metadaten und die Bereitstellung dieser Informationen in Metadaten-Katalogen. Durch das gegenseitige Abernten  Harvesting der Kataloge werden die Metadaten  in den Portalen oder Applikationen an mehreren Stellen auffindbar, die spezielle Zielgruppen ansprechen. 
Für die Bereitstellung von Daten und Diensten in der GDI-DE ist es unabdingbar, dass die Metadaten von Daten und Diensten publiziert und über einen an den Geodatenkatalog.de (GDK) angeschlossenen Zugangsknoten, z.B. einen Länder-Katalog, verfügbar gemacht werden. Durch das Harvesting der Zugangsknoten werden die Metadaten dann GDK aufgenommen. Der GDK wird wiederum von anderen Katalogen abgeerntet, z.B. INSPIRE und GovData. Über den GDK
 und Geodaten dadurch vielfältig nutzbar. 
[bookmark: _Hlk152856097]Die Beschreibung der Geodaten durch mit Hilfe von Metadaten ist in der GDI-DE zwingend erforderlich, unabhängig von der Publikation als Open Data. Für die Veröffentlichung von Metadaten in der GDI-DE sind daher die Metadatenkonventionen [Quelle8] sowie die Anforderungen des GDI-DE Architekturmodells hinsichtlich Datenformaten und Schnittstellen (vgl. GDI-DE Standards [Quelle9]) einzuhalten. Die „GDI-DE Konventionen zu Metadaten“ werden durch allgemeingültige semantische Empfehlungen [Quelle10] ergänzt, die als Leitfaden für die Erfassung von fachspezifischen Metadaten genutzt werden können [Quelle11]. Weitergehende Profile der GDIen der Länder GDI sind ggf. zu berücksichtigen.







[bookmark: _Toc160103432]Lizenzen
Im Jahr 2019 wurden durch die Ad-hoc AG Lizenzierung offener Geodaten der GDI-DE Empfehlungen für die Lizenzierung offener Geodaten in der GDI-DE erarbeitet [Quelle12]. Diese EmpfehlungenDie Ergebnisse wurden als Grundlage für die nachfolgenden Empfehlungen verwendetwerden hier aufgegriffen. Anlage 2 des Dokumentes der Ad-hoc AG Lizenzierung [Quelle12] enthält eine Entscheidungshilfe für die Wahl einer passenden Lizenz.  
Gesetzliche Vorgaben legen teilweise die Verwendung bestimmter Lizenzen fest. Bundesbehörden müssen ihre Geodaten unter den Nutzungsbedingungen der GeoNutzV Lizenz [Quelle13] bereitstellen (abgeleitet aus GeoZG /INSPIRE). Laut Einschätzung der GDI-DE in Abstimmung mit dem Justitiariat des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie (BKG) ist die GeoNutzV veraltet, trotzdem ist die Nutzung weiterhin verpflichtend. Eine entsprechende Anfrage zur Prüfung der Lizenzempfehlung wurde im März 2024 an den IMAGI gestellt. Die Sachlage wird geprüft, eine Entscheidung steht aber zum heutigen Zeitpunkt (September 2024) noch aus.	Comment by Autor: noch	Comment by Autor: Juristisch geprüft. Formulierung sollet nicht geändert werden. 	Comment by Autor: Das ist eine Wertung, aber warum ist sie hier wichtig? Was wäre denn richtiger?
 
Die neuere PSI-Richtlinie zur Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors [Quelle14] und die Durchführungsverordnung zu Hochwertigen Datensätzen  [Quelle1] fordernt die Nutzung der „Creative Commons Public Domain Dedication“ (CC-Gemeinfreigabe, CC0) oder alternativ der Lizenz „Creative Commons BY 4.0“ (CC-Namensnennung, CC-BY) oder einer gleichwertigen oder weniger einschränkenden offenen Lizenz. Die Namensnennung des Lizenzgebers (Datenanbieters) kann zusätzlich in der Lizenz enthalten sein.Laut Einschätzung des Justitiariates des BKG ist die Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by 2.0) gleichwertig zur CC BY 4.0.
Der AK Geodaten empfiehlt die Nutzung von CC Lizenzen aufgrund des höheren Bekanntheitsgrades und der internationalen Bedeutsamkeit. Auch deutsche Vermessungsdaten sind international von Interesse z.B. beim Vorhandensein eines Truppenübungsplatzes, eines Wirtschaftsunternehmens oder  Tourismus.
Die Creative Commons „Zero“ (CC0) wurde 2019 von der Ad-hoc AG Lizenzierung noch nicht empfohlen aufgrund einer möglichen Rechtsunsicherheit. Diese Rechtsunsicherheit besteht laut zwei Rechtsgutachten (Gutachten Wikimedia 2024 [Quelle15], Gutachten zum Offene-Daten-Gesetz Schleswig-Holstein 2022) nicht mehr mit Verweis auf das dreistufige Instrument der Lizenzen und entsprechende Auslegungsregelung. Daher empfiehlt die GDI-DE die Verwendung der CC0. 

Das BMI hat im Rahmen ihrer Open Data Koordination angekündigt im Sommern 2024 eine Empfehlung für Open Data in Deutschland herauszubringen, dies ist aber bisher noch nicht geschehen (Stand: September 2024). 

Die Namensnennung des Lizenzgebers (Datenanbieters) hat Vor- und Nachteile. Die Ad-hoc AG Lizenzierung kommt hier zum Schluss, dass eine Lizenz ohne Namensnennung die Nutzung fördert, aber die Namensnennung mit Blick auf die Qualität, die Quelle und die Weiterverarbeitung der Daten von Bedeutung ist und daher im Interesse der Nutzer beibehalten werden kann [Quelle12]. Zu Problemen führen allerdings fehlende Standards bei der Namensnennung. Die ad-hoc AG Lizenzen empfiehlt eine Vereinheitlichung der Form der Namensnennung (z.B. Quelle: <ORGANISATION>, <ggf. JAHR>, <URL der ORGANISATION>).  Bei einer geplanten Aggregation von Daten aus unterschiedlichen Quellen sollte auch auf die Namensnennung verzichtet werden, da dies große Probleme bei der Kennzeichnung der so bereitgestellten Daten verursacht.

Das BKG teilt hier die Einschätzung, dass die Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by 2.0) gleichwertig zur CC BY 4.0 ist, empfiehlt aber die CC-BY 4.0 aufgrund ihres höheren Bekanntheitsgrades. 

Auch die Namensnennung wird vom BKG empfohlen. Hierfür gibt es folgende Gründe
· Transparenz: Die Nutzung und Verwertung von Daten der öffentlichen Verwaltung sollte offen nachvollziehbar sein.
· Rechtfertigung gegenüber steuerzahlenden Personen: wenn mit Steuergeldern erhobene Daten kostenlos durch Wirtschaft, Wissenschaft und Open Communities genutzt werden, sollte gegenüber den steuerzahlenden Personen zumindest Art und Umfang der Nutzung dokumentiert werden können.
· Qualitätsmanagement: Herkunft ist ein wichtiger Aspekt zur Einschätzung der Qualität von Daten. Mit der Pflicht zur Namensnennung incl. Hinweis auf Veränderungen durch den Nutzenden wird das Vertrauen in den Staat als glaubwürdige Quelle gewahrt. 
· Kontrolle: Als Behörde wird von uns erwartet, dass wir missbräuchliche Nutzung unterbinden. Die Namensnennung ist dazu der geringstmögliche Ansatz, um Zusammenhänge zumindest zu erkennen. 
· Auch in der Open Data Community ist in Projekten wie zum Beispiel OpenStreetMap die Namensnennung üblich.
Eine Doppellizenzierung mit z.B. Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 und CC-BY 4.0, sollte auf jeden Fall vermieden werden, auch wenn dies in den „Häufig gestellte Fragen („FAQs“) zur Durchführungsverordnung zur Festlegung bestimmter hochwertiger Datensätze“ (https://www.govdata.de/web/guest/hochwertige-datensaetze#hvd_faq_q22) so empfohlen wird. Aus rechtlicher Sicht ist eine solche Angabe unklar. Denn zwei Regelungstexte können nicht auf einen Sachverhalt angewendet werden. Es bedarf einer Festlegung, bei welcher Fallgestaltung welche (sich u.U. widersprechende) Regelung angewendet wird. Diese Festlegung kann z.B. durch den Nutzenden erfolgen. Aufgrund der Lizenzierung im Open Data-Bereich ist von einer Wahlmöglichkeit des Nutzendens aber abzusehen, weil der der Datenbereitsteller als Verwender der „Doppellizenz“ erst im Streitfall überhaupt Kenntnis davon erlangt, welche Lizenz der Nutzende gewählt hat. Aus Gründen der Klarheit sollte der Verwender sich daher für eine Lizenz entscheiden. 	Comment by Autor: Sehr wichtig!!! Dies ist die einzige mir bekannte Stelle, wo man das in dieser Klarheit nachlesen kann.	Comment by Autor: ja, natürlich. Wie soll ich mir eine Doppellizensierung vorstellen und wer macht das? 
Ich würde hierzu nicht ausführen, eher an geeigneter Stelle sagen, dass (selbstverständlich) einem Datensatz genau eine Lizenz zuzuweisen ist. Das gilt nicht nur für Open Dataz	Comment by Autor: Eine Doppellizenzierung wird in den HVD FAQ empfohlen:

FAQ HVD zur Info  Die Verwendung einzig einer anderen als den oben genannten CC- Lizenzen ist daher nur dann angezeigt, wenn es dafür im Einzelfall zwingende Gründe gibt. Stets sollte dann die Möglichkeit einer Bereitstellung nicht nur unter dieser abweichenden Lizenz, sondern zusätzlich auch unter CC0 bzw. CC-BY 4.0 geprüft werden, sogenannte Doppel- oder Parallellizenzierung.
	Comment by Autor: In einigen Fällen (z. B. wenn Daten aggregiert werden die vorher unter unterschiedlichen Lizenzen zugänglich gemacht wurden) kann es hilfreich sein, wenn für die Ausgangsdaten mehrere Lizenzen zur Verfügung standen, sodass die aggregierten Daten ohne Kompatibilitätsprüfung unter einer einheitlichen Lizenz verfügbar gemacht werden können.
	Comment by Autor: Wenn ich unser Justitiariat richtig verstanden habe, führt das trotzdem zu Problemen, da nicht klar ist, warum bei der Aggregierung die eine aber die andere Lizenz greift. Der Datenaggegierende sollte aus juristischer Sicht nicht vor die Wahl gestellt werden, welche Lizenz er nimmt. 



Das BMI hat im Rahmen ihrer Open Data Koordination angekündigt im Sommer 2024 eine Empfehlung für Open Data in Deutschland herauszubringen, dies ist aber bisher noch nicht geschehen (Stand: September 2024). Die hier ausgesprochene Empfehlung der CC Lizenzen wird mit Herausgabe der Empfehlung des BMI geprüft und ggf. angepasst.


[bookmark: _Toc160103433]Fazit
Das Dokument und die ChecklistedienenCheckliste dienen geodatenhaltenden Stellen, Entscheidungsträgern und Fachverantwortlichen zur Unterstützung bei der Veröffentlichung ihrer Geodaten als Open Data in der GDI-DE. Nur Insbesondere durch eine interoperable Bereitstellung und die kostenfreie Bereitstellung als Open Data können Daten umfassend weiterverwendet werden und die Auffindbarkeit und Nutzbarkeit kontinuierlich erhöht werden. Für die Praxis ist es daher wichtig, dass die Daten sowohl den Standards und Empfehlungen der GDI-DE sowie den Open Data und FAIR- Prinzipien entsprechen. Die in der Checkliste verpflichtenden Vorgaben sind essentiell für die Bereitstellung der Daten in der GDI-DE. Sofern Sie Empfehlungen zur Bereitstellung von Open Data nicht erfüllen werden, sind das Anhaltspunkte, wie Sie Ihredie Bereitstellung von Open Data noch verbesserverbessert werden kannn können.	Comment by Autor: Dienste haben in der Regel aber keine Nutzungsbedingungen. Sie sind entweder frei – ohne technische Hürden – für jedermann nutzbar oder man muss sich für eine Nutzung authentifizieren. Es sollte hier klargestellt werden, dass es nicht nur darum geht, OpenData Daten zu lizenzieren, sondern zugleich diese Daten auch über frei zugängliche Dienste zu bereitzustellen. – Tatsächlich sind Bestrebungen im Gange, Daten als OpenData zu lizenzieren, sich dann aber die Dienste-Nutzung trotzdem bezahlen zu lassen. Dies kann kaum für gut befunden werden und sollte hier abgelehnt werden, da es den FAIR-Prinzipien entgegensteht.	Comment by Autor: Reicht die Ergänzung?	Comment by Autor: Die Auffindbarkeit ist unabhängig von Open Data. Bitte streichen. 	Comment by Autor: Die Einhaltung von GDI-DE Standards fördert die Auffindbarkeit.	Comment by Autor: 2x, steht bereits weiter oben. 
Vorschlag: Hier beibehalten und vorher umformulieren oder löschen.	Comment by Autor: Es wird extra zwischen verpflichtenden Vorgaben und Empfehlungen unterschieden. Erste sind nötig, zweitere sind wünschenswert
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